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LIEBE LESER
wenn Dr. Hans Gmür mit Radio DRS einen festen Anstellungsvertrag hätte, wäre ihm
ein Verweis sicher gewesen. Weil er aber «nur» freier Mitarbeiter ohne Vertrag ist,
bleibt dem Programmdirektor nichts anderes übrig, als seinen Ärger über den
«oder?»-Moderator still herunterzuschlucken. Lachender ist Gmür, der das ihm am
Samstagmittag anvertraute Medium einmal mehr schamlos dazu verwendet hat,
Schleichwerbung zu betreiben. Dass die «oder?»-Sendung dazu missbraucht wird,
die Propagandatrommel für die Mitglieder und Freunde der Zürcher «Unterhaltungsmafia»-

der Begriff ist inzwischen Volksgut geworden -zu rühren und jeden Auftritt
und das kleinste Produktiönchen mit Traritrara anzupreisen, daran hat man sich
gewöhnt. Dass nun aber in raffinierterWeise Produkt-Reklame getrieben wird, ist
schon ein dicker Hund.
«Eterna» wirbt in grossen Inseraten mit Prominenten. Dass Hans Gmür dabei mit-
macht-«lch bin richtig stolz, dass wir Schweizer Eterna-Uhren fabrizieren :

bestechend elegant und immer zuverlässig. Sie doch auch, oder...»—, sei ihm unbenommen.

Dass er nun aber in der Sendung vom 15. November sein Werbesprüchlein
sinngemäss, wenn auch ohne Namensnennung herunterleiert, ist ein klarer Verstoss
gegen die Richtlinien zur Public-Relation, welchen sich die festangestellten Mitarbeiter

des Radios zu unterziehen haben. Gmür hat mit ganz offensichtlichen Anspielungen

die Inseratenkampagne der «Eterna» ins Radio getragen ; zu bester Sendezeit
unmittelbar nach den Mittagsnachrichten. Werbung am Radio allerdings ist verboten,

auch verschleierte.
Bei der Fernseh- und Radiodirektion der deutschen und rätoromanischen Schweiz
(DRS) steht man dem Vorfall wahrscheinlich gar nicht so ungehalten gegenüber,
wie es den Anschein erwecken könnte. Er ist Anlass, die neuen Richtlinien über
Public Relation, diefürTV und Radio in der ganzen Region DRS verbindlich sein und
für Angestellte wiefürfreie Mitarbeiter gelten sollen, voranzutreiben. Dass die Grenzen

zwischen Erlaubtem und Verbotenem nicht leicht zu ziehen sind, ist klar. Wie
leicht— und ungewollt - macht sich beispielsweise der Moderator eines Musikmagazins

zum Propagandisten einer Schallplattenfirma oder wie schnell wird die Redaktion

von Konsumententips zum Anwalt eines Produkts. Und dennoch gibt es klare
Limiten. Dort, wo einer seine durch das Mikrophon oder den Bildschirm erlangte
Prominenz dazu missbraucht, über das zur Verfügung gestellte Medium sich mit
offener oder verborgener Werbung persönlichen Vorteil zu verschaffen, liegt
Missbrauch vor. Hörerund Zuschauerhaben ein Recht, davor geschützt zu werden. Die
Schaffung solch straffer Regelungen - auch auf der politischen Ebene sollen sie
getroffen werden, etwa indem Hans-Ulrich Büschi alserster Ersatzmann seiner Partei

im Nationalrat nicht mehr die Ereignisse im Bundeshaus kommentieren darf— sind
keine Einschränkungen der persönlichen Freiheit der Medienschaffenden. Sie dienen

im Gegenteil dazu, dass diese sich unabhängig und unbeeinflusst äussern können.

Radio- und Fernsehfreiheit heisst nicht nur, Programme unabhängig von der
Staatsmacht, sondern auch von der Verlockung des lukrativen Werbeauftrages, der
auch bei starken Persönlichkeiten unterschwellig Einfluss ausübt, gestalten zu können.

Mit freundlichen Grüssen
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